
„Phantom“-Jagdflugzeug (in Wittmund): Was im Ernstfall passieren muss, ist völlig unklar

Titel
Von wo sie auch kommen, sie werden
erwartet. Tag und Nacht starren
fünf Männer in den Himmel über

Deutschland, um Alarm zu schlagen, wenn
es so weit ist: „Renegade“. Das ist der
Name für die dunkle Bedrohung. Rene-
gade: Ein Flugzeug weicht von seinem Weg
ab und nimmt Kurs auf ein Atomkraftwerk
oder den Reichstag. 

Mit Renegade begänne der 11. Sep-
tember in Deutschland. Die fünf, den
Himmel auf ihren Computerbildschir-
18
men vor Augen, rechnen jede Sekunde 
damit.

Wer kennt schon Uedem? Das Backstein-
städtchen am Niederrhein beherbergt, 
am Ortsausgang den Feldweg rauf, das
„Nationale Lage- und Führungszentrum
Sicherheit im Luftraum“. „Silura“ ist das
Kürzel für die Nato-Anlage. Hier kontrol-
lieren sie jede Flugbewegung von der
Nordsee bis zum Baltikum. Der Krieg 
gegen den Terror: Von hier aus wird er ge-
führt.
d e r  s p i e g e l 2 8 / 2 0 0 7
Polizisten und Militärs sitzen auf ihren
graurosa Drehstühlen Schulter an Schul-
ter. Aus Lautsprechern quaken Einsatzbe-
fehle. Direktverbindung mit Abfangjägern,
die in Minutenschnelle jede Stelle der Him-
mels-Bildschirme erreichen können: Ist
schon Krieg oder noch Frieden?

Krieg oder Frieden, Soldaten oder Poli-
zisten, im Halbdunkel des Silura-Kom-
mandoraums verschwimmen die Unter-
schiede. Hier, im Nebenzimmer des Nato-
Gefechtsstands, lässt die Furcht vor dem
Im Vorfeld des Bösen
Unter der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus sehen die Regeln und

Instrumente der Polizei alt aus. Die Trennung von innerer und äußerer 
Sicherheit verwischt – der Rechtsstaat steht vor dem größten Umbau seiner Geschichte.
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CDU-Politiker Schäuble, Merkel, Terroranschlag in New York (2001): So handeln Krieger
Terrorismus alle Abwehrkräfte des Staates
enger zusammenrücken. In Erwartung des
großen Knalls, des scheinbar unvermeidli-
chen Angriffs islamistischer Attentäter auf
das Zentrum Europas, die Hochburg des
verhassten Abendlandes, wird der Staat
zur Festung. „Im Kalten Krieg“, sagt der
Standortkommandant Generalleutnant
Hans-Joachim Schubert, „wussten wir, der
Gegner kommt von Osten geflogen. Nun
müssen wir mit Angriffen aus allen Rich-
tungen rechnen.“

Einen solchen Krieg hat es noch nie ge-
geben. Stein um Stein bauen Staatsschüt-
zer, Militärs, Polizisten, Geheimdienstler
den Schutzwall der Verteidigung. Compu-
terrazzien, Rasterfahndung, Lauschangrif-
fe, Videoüberwachung, Mautdatenfahn-
dung, Telefonüberwachung, digitaler Ge-
sichtsdatenabgleich – das ist noch lange
nicht alles. Schon diskutieren Sicherheits-
experten über Vorbeugehaft für mutmaß-
liche Terrorkrieger. 

Um der neuartigen Gefahr von außer-
halb zu begegnen, ist der Rechtsstaat nicht
mehr tabu. Das Sicherheitsrecht des
Grundgesetzes steht vor dem größten Um-
bau seiner Geschichte. „Die alte Trennung
von innerer und äußerer Sicherheit ist von
gestern“, verkündete nach dem versuchten
Anschlag von Glasgow in der vergangenen
Woche Kanzlerin Angela Merkel. „Wir
müssen in ganz neuen Zusammenhängen
denken.“

Lange bevor in London die mit Nägeln
bestückten Autobomben entdeckt wurden,
hatte die Spitze der Union beschlossen, den
Krieg gegen den Terror auch in Deutsch-
land zu verkünden. Weitere Vollmachten
für den Staatsschutz, Einsatz der Bundes-
wehr gegen Terroristen im Inland und in
der ganzen Welt: Die Pläne dafür liegen
bereits im Berliner Innenministerium.

Erlaubt die terroristische Bedrohung das
Verwenden erfolterter Geständnisse? Soll
die Regierung über Deutschland den
Kriegszustand verhängen können? Schon
geht das Wort vom „Ausnahmezustand“
um: Staatsrechtler und Koalitionspolitiker
streiten intern, wie weit der Staat im Not-
fall die Grenzen des Rechtsstaates über-
schreiten kann. 

Und die Debatte ist längst über die deut-
schen Koalitionszirkel hinaus. Die innere
Sicherheit ist zum Gegenstand globaler
Reisediplomatie geworden: Weltweit ist die
Bedrohung, weltweit treffen sich Polizei-
chefs, Innenminister, Militärs, um zu
klären, wie weit sie gehen können. 

Welches sind die richtigen Waffen im
Krieg gegen den neuen Gegner, der maß-
los und grenzenlos ist, der sich nicht hält
an alles, was Juristen und Militärs über
den Unterschied zwischen innerer und
äußerer Sicherheit lehren? Und gegen den
man keinesfalls verlieren darf.

Wie sähe die Niederlage aus? „Sie wür-
de die Auflösung unserer Institutionen und
unserer Lebensform mit sich bringen. An-
19



Titel
schläge mit Massenvernichtungswaffen
würden Tausende Todesopfer fordern. Wir
könnten uns in einem Staat mit abgerie-
gelten Grenzen wiederfinden, in dem stän-
dig Identitätskontrollen und Internie-
rungslager für verdächtige Ausländer und
aufsässige Bürger vielleicht zum Alltag
gehörten.“ Dies ist nicht ein Schauer-
gemälde aus dem Pentagon, sondern der
warnende Appell eines der bekanntesten
Verfechter der Bürgerrechte aus Kanada.

Michael Ignatieff, Ex-Harvard-Professor,
dessen Streitschrift „Das kleinere Übel“
2005 in Deutschland erschien, warnt alle
liberalen Demokratien, sich auf ihre be-
währten Methoden im Kampf gegen das
Böse zu verlassen: Dieser Gegner sei weder
abzuschrecken noch zu beschwichtigen.
„Besitzen die Terroristen chemische, radio-
logische, bakteriologische oder Kernwaffen,
müssen sie nur einmal erfolgreich sein.“

So was kommt auch diesseits des Atlan-
tiks an. Die Stimmung ist am Kippen. Im
Lichte der neuen Bedrohung scheint vielen
der Rechtsstaat selbst zum Risiko gewor-
den. Es muss nicht gleich Guantanamo
sein, der berüchtigte Versuch Washingtons,
ein Gefangenenlager im Niemandsland
zwischen Kriegsrecht und Verfassung ein-
20

Kofferbomben-Attentäter in Köln (2006)

„IST SCHON KRIEG ODER NOCH F
zurichten. Doch dass es eine „Dritte Spur“
geben könnte, einen Weg zwischen den
Bindungen des Grundgesetzes und der Lo-
gik des Krieges hindurch – diese Idee wird
mittlerweile auch in Berlin diskutiert.

Die Dritte Spur beginnt hinterm Feldweg
in Uedem. Da hängt, auch ein Tabubruch,
das Bild des Bundesinnenministers neben
den Fotos von Nato-Generälen. Da arbei-
ten, erstmals in der Geschichte der
Bundesrepublik, Polizisten und Soldaten
in einer gemeinsamen Einrichtung, da ver-
einigen sich die Logik des Krieges und die
Logik der inneren Sicherheit. Und diese
vereinigte Logik reicht um die ganze Welt. 

Im Graubereich zwischen Krieg und
Kriminalitätsbekämpfung sind Bundes-
wehrsoldaten sozusagen als Polizisten im
Isaf-Auftrag der Uno unterwegs, den Ter-
rorismus in der kaputten Hauptstadt Kabul
in Schach zu halten. In Karlsruhe beim
Verfassungsgericht diskutieren sie, wie weit
das Tötungsverbot des Grundgesetzes bei
Bundeswehreinsätzen im Ausland gilt. Im
Frieden? Nein. Also im Krieg. Nein. Ja,
was denn?

Welt-Innenpolitik war das Stichwort zu
Zeiten Willy Brandts, als man von der
friedlichen Weltrepublik noch träumen
d e r  s p i e g e l 2 8 / 2 0 0 7
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konnte. Irgendwann bekommt man alles,
wovon man träumt. Nur meist will man es
dann nicht mehr haben. Welt-Innenpoli-
tik: Nun hat das Wort einen Beigeschmack
von Blut. Welt-Innenpolitik ist, wenn die
innere/äußere Sicherheit am Hindukusch
verteidigt wird. 

1500 Tracks am Himmel. Das ist die
Lage über Nordeuropa. Jede Flugbewe-
gung erscheint als kleiner weißer Kreis mit
Nummer dran auf dem Luftlagebild an der
Projektionswand im Kontrollraum. Ein Ge-
wimmel wie Sperma unterm Mikroskop.
Jeder Kreis hat ein Schwänzchen, das zeigt
die Richtung des Fliegers, die vorgesehene
Flugrichtung. Alle Flugpläne aller Airlines
sind bekannt. Schwenkt ein Kreis seinen
Schwanz planwidrig, wird er gelb. Oberst
Joachim Bohn spießt mit seinem Leucht-
pfeil den gelben an der Wand auf: „Den
behalten wir im Auge.“ Der Kollege von
der Bundespolizei nickt zustimmend. Gelb
ist kein Grund zur Aufregung, Gelb gibt’s
ein paar Mal am Tag. 

Der, dessen Bild neben der Projektions-
wand hängt, Wolfgang Schäuble, erzählt
seinen Leuten gern die Anekdote aus sei-
ner Zeit als Helmut Kohls Kanzleramts-
chef. Als es darum ging, Bonn für den
r deutsche Soldaten in Köln

l Bundeswehrbus in Kabul (2003)



Empfang wichtiger Staatsgäste zu sichern,
habe ihm der zuständige Mann vom Bun-
desgrenzschutz versichert, der Luftraum
über der Bundeshauptstadt sei „selbstver-
ständlich gesperrt“. Und was, habe der
junge Kanzleramtsmann gefragt, tun wir,
wenn sich einer nicht dran hält? 

„Der bekommt einen Bußgeldbe-
scheid.“

Ja, lacht nur. Der kleine Mann im Roll-
stuhl, nun schon zum zweiten Mal Innenmi-
nister, lässt keinen Zweifel daran, dass es
ihm ernst ist. Er sieht den Staat, seinen Staat,
in einer tragischen Situation: „Ausgangs-
punkt modernen Staatsdenkens ist die Ge-
währleistung äußerer und innerer Sicher-
heit“; jedenfalls ist das sein, des Innenminis-
ters Ausgangspunkt. Doch mit den Waffen
des Gewaltmonopols, dem Strafrecht und
dem Polizeirecht, sei diese Aufgabe nicht
mehr zu lösen: „Das Zerstörungspotential
erreicht zumindest punktuell Ausmaße, wie
wir es vorher nur aus kriegerischen Ausein-
andersetzungen kannten.“

Die „neue Bedrohung“, so sieht es
Schäuble, richte sich ja nicht wie das Trei-
ben Krimineller gegen Hab und Gut, Leib
und Leben einzelner Bürger – sie richte
sich gegen das Ganze: „Der Staat in seinen
Terroranschläge
seit dem 11. September 2001

NEW YORK fast 3000 Tote
11. SEPTEMBER 2001
Al-Qaida-Terroristen fliegen mit drei entführten
US-Verkehrsflugzeugen Angriffe auf das World
Trade Center und das Pentagon. Ein viertes
Flugzeug stürzt ab, bevor es sein Ziel erreicht.

CASABLANCA 3
16. 

Selbstmordattentäter verüben A
auf jüdische und ausländische Einr

in der marokkanischen M

MADRID 191 Tote
11. MÄRZ 2004

Mit den Anschlägen auf den Nah-
verkehr der spanischen Hauptstadt
erreicht die Terrorwelle Westeuropa.

LONDON 52 Tote
7. JULI 2005

Bei einer Serie von Bomben-
explosionen in Bussen und
U-Bahn-Stationen sterben

unmittelbar 33 Menschen.
Hunderte werden verletzt.
Grundlagen“ solle von solchen Terroristen
erschüttert werden, die Vorortzüge in Ma-
drid oder U-Bahnen in London mit Bom-
ben verwüsten. So handeln nicht Krimi-
nelle, so handeln Krieger. 

Der Versuch, solche Leute mit dem
Strafgesetzbuch zu beeindrucken, ist ähn-
lich lächerlich wie die Drohung mit dem
Bußgeldbescheid für Luftraumverletzer.
Die Strafandrohungen für terroristische Ta-
ten, ja selbst der Versuch, ganz neue
Straftatbestände der Vorbereitung von Ter-
rorakten und der terroristischen Vereini-
gung zu erfinden, schrecken natürlich kei-
nen Kämpfer Allahs ab. 

Und tatsächlich haben die ständigen Aus-
buchtungen im Strafgesetz auch einen ganz
anderen Zweck: Jeder Straftatbestand er-
laubt den Verfolgungsbehörden, also der
Kriminalpolizei, Verdacht zu schöpfen, dass
irgendjemand ihn erfüllt. Der Verdacht, dass
eine Straftat begangen wurde, ist wiederum
die Voraussetzung für die Machtmittel der
Strafprozessordnung, für die Standard-
maßnahmen der Terrorbekämpfung, das
Telefonabhören, das Wohnungverwanzen,
schließlich den Haftbefehl.

Jahrelang haben sie in Deutschland
Terroristen unter falscher Flagge verfolgt,
FRANKFURT

NOVEMBER 2006
Vereiteltes Kofferbomben-
Attentat auf El-Al-Maschine.

KÖLN

JULI 2006
Zwei Kofferbomben
in Regionalzügen.

2 Tote
MAI 2003
nschläge

ichtungen
etropole.

DJERBA 19 Tote
11. APRIL 2002
Terroristen bringen einen
laster vor der Synagoge 
tunesischen Ferieninsel 
zur Explosion. Die Opfer 
vorwiegend Touristen.

LONDON/GLASGOW

JULI 2007
Drei fehlgeschlagene
Anschläge mit Autobomben.

LONDON

AUGUST 2006
Terroristen wollten Passagierflugzeu
mit Sprengkörpern abstürzen lasse

VERHINDERTE ANSCHLÄGE:
unter dem Vorwand, es seien Verbrechen
zu ahnden, zu strafen. Dabei ging es doch
stets vor allem darum, das eine große
Verbrechen zu verhindern. Dass es mehr
schlecht als recht trotzdem funktionierte,
lag nur daran, dass die Polizei – am Straf-
gesetz vorbei – das Recht zur „vorbeugen-
den Verbrechensbekämpfung“ bekam: die
Befugnis zu handeln, wenn die Gefahr ent-
steht, dass ein Verdacht entstehen könnte,
dass eine Straftat begangen wurde. 

Die Terrorabwehr dem Strafrecht und
der Kripo zu überlassen behagt Schäuble
schon deshalb nicht, weil für Verschärfun-
gen der Strafprozessordnung das Justiz-
ministerium zuständig ist. Da aber sitzt
Brigitte Zypries, mit der er immer häufiger
Krach hat. Die Kabinettskollegin von der
SPD ist viel zu liberal, jedenfalls für ihn.
Die Zypries verweist immer darauf, sie
müsse die Einhaltung der Verfassung prü-
fen. Das ärgert Schäuble: „Ich bin auch
Verfassungsminister“, schmollt er.

Die Aufgabenteilung im Bereich des
inneren Friedens ist eigentlich klar: Für die
Ahndung von Unrecht ist die Justiz da, für
die Verhinderung von Unrecht die Polizei.
Etwas unübersichtlich wird die Sache al-
lerdings dadurch, dass die Justiz die Polizei
ISTANBUL 57 Tote
15./ 20. NOVEMBER 2003
Selbstmordattentäter zünden
Autobomben vor Synagogen,
wenige Tage später zielen
Terroristen auf britische
Einrichtungen in der Türkei.

 Klein-
auf der
Djerba
sind

RIAD 53 Tote
12. MAI UND 8. NOVEMBER 2003
Terrorangriffe auf Ausländer-
siedlungen in der saudischen
Hauptstadt.

BALI 202 Tote
12. OKTOBER 2002
Bombenattentate auf Discotheken
auf der indonesischen Insel Bali.
Unter den Opfern sind vor allem
australische Touristen.

BESLAN 334 Tote
1. SEPTEMBER 2004
Tschetschenische Terroristen besetzen
eine Schule in Nordossetien. Zu den
Todesopfern zählen 172 Kinder.

MOSKAU 41 Tote
6. FEBRUAR 2004
Selbstmordattentat mit
vermutlich tschetschenischen
Hintermännern auf die U-Bahn
der russischen Hauptstadt.

ge
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Brockzetel

Stille Wacht
Standorte der militärischen
Luftraumüberwachung in
Deutschland

Uedem Führungs-
zentrale Nationale
Luftverteidigung

Visselhövede

Helgoland

Wittmund

Auenhausen

Erndtebrück

Erbeskopf Lauda

Meßstetten
Freising

Großer
Arber

Döbraberg

Gleina

Döbern

Schönewalde

Tempelhof

Cölpin

Putgarten

Elmenhorst

Brekendorf

Neuburg an
der Donau

Radar-/Funkanlagen

Funkanlage

Kontrollzentrum

Abfangjäger in
ständiger Alarm-

bereitschaft

Geilenkirchen
17 „Awacs“-
Maschinen zur
Fernaufklärung

50 km

TSCHECHISCHE

REPUBLIK

F R A N K R E I C H

POLEN
NIEDERLANDE

LUX.

SCHWEIZ ÖSTERREICH

Hamburg

Hannover

Berlin

Leipzig
Kassel

Köln

Stuttgart

München

Verteidigungs-
ministerium

Lagezentrum der Bundeswehr (in Uedem)
„Alles geht zack, zack“
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zur Hilfe bestellen kann – dann heißt sie
Kriminalpolizei. Und dass die Polizei – und
das Polizeirecht – zum größeren Teil nicht
zu Schäuble gehört, sondern den Länder-
Innenministern. 

Wenn einer sich ernsthaft Sorgen um
den Staat macht, kann er so ein Durch-
einander nicht hinnehmen. Otto Schily,
Schäubles Vorgänger, hatte es einfacher.
In seine Amtszeit fiel der 11. September
2001. Da pochte niemand mehr auf seine
Kompetenzen, da konnte der forsche Sozi
durchregieren. Der Otto-Katalog, mit dem
das Bundeskriminalamt ein ganzes Bündel
neuer Befugnisse zur vorbeugenden Ver-
brechensbekämpfung bekam, ging in wei-
ten Teilen durchs Parlament. 

Auch die Luftwacht in Uedem war eine
Reaktion auf den 11. September. Sie war
zwar nicht Schilys Idee, sondern ein
Wunsch der Nato. Aber der Innenminister
schaffte es verdienstvollerweise, alle 16
Länderchefs per Unterschrift zum Verzicht
auf ihre verfassungsrechtlich verbrieften
Luftpolizeirechte zu bringen – sicher die
heftigste Wendung in der schwerfälligen
Geschichte des deutschen Verbund-Fö-
deralismus. 

Die Föderalismusreform schließlich
spielte dem neuen Innenminister ein
Machtmittel in die Hände, mit dem er nun
die Zypries quält. Zum Verfassungsände-
rungspaket gehörte die Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern, dass dem Bun-
deskriminalamt trotz seines Namens künf-
tig neben der Verbrechensbekämpfung
auch bis dahin von den Ländern gehütete
Befugnisse der präventiven Polizeiarbeit
zukommen sollen – soweit es um die Ab-
wehr des internationalen Terrorismus geht. 

„Ich bin dafür verantwortlich, dass diese
Befugnisse ausgefüllt werden“: Mit dieser
Begründung ist Schäuble nun dabei, das
gute alte BKA zur nationalen Gefechtszen-
trale gegen die dunkle Bedrohung des Staa-
tes zu machen. Und Länder wie Bayern,
die sich intern heftig gegen den Kompe-
tenzklau wehren, bekommen von BKA-
Chef Jörg Ziercke Nachhilfe in der Logik
des Krieges gegen den Terrorismus: „Jeder
Dorfpolizist darf Gefahren abwehren, nur
wir nicht. Das will mir nicht in den Kopf.“ 

Die Logik des Krieges gegen den Terro-
rismus verlangt nach immer mehr: Die
Wiesbadener Ermittler sollen Überwa-
chungs- und Eingriffsermächtigungen in
die Freiheiten der Bürger bekommen, wie
sie bislang im Rechtsstaat des Grundgeset-
zes unbekannt waren. „Wenn man alles
zusammennimmt, was jetzt erlaubt wer-
den soll“, staunt Dieter Grimm, Staats-
rechtsprofessor und ehemaliger Bundes-
verfassungsrichter, „hätte man das vor
zehn Jahren für unmöglich gehalten.“

Schäuble will biometrische Daten aller
Ausländer in einem zentralen Register sam-
22
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Anschlag in Glasgow: Gegen das Ganze

VIELE BÜRGER KÖNNTEN HELFEN, ALS 

KLEINE KNOTEN IM NETZ DIE JAGD AUF D

DUNKLE GEFAHR ZU UNTERSTÜTZEN.
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meln lassen – die Daten der Deutschen, hat
er der Zypries versprochen, vorerst nicht.
Das BKA bekommt allerdings Online-Zu-
griff auf die Pass- und Ausweisfotos in den
Meldeämtern der Länder.

Und es soll die Datensätze der deut-
schen Mautüberwachung zu Fahndungs-
zwecken nutzen können. Was auf den
Straßen passiert, wird von der Polizei meh-
rerer Bundesländer bereits teilweise mit
automatischen Autokennzeichen-Scannern
registriert: Bewegungen auf deutschen Au-
tobahnen können auf Anforderung mit
dem Datenbestand des Bundeskriminal-
amts abgeglichen werden. Unter Umstän-
den reicht es dafür schon, dass jemand ver-
dächtig oft in die als Extremistentreff ver-
rufene Hamburger Kuds-Moschee geht.
Prinzipiell sind die Fahnder heute bereits
in der Lage, Bewegungsbilder jedes belie-
bigen Autofahrers herzustellen. 

Um die vorsorgliche Beobachtung auf-
fälliger Bürger zu komplettieren, sollen
Möglichkeiten der Rasterfahndung ausge-
baut werden. Das BKA konnte bundes-
weite Fahndungen bisher nur koordinie-
ren. Nun soll es eigene präventive Raster-
rechte bekommen. 

Wer auf diese Weise ins Visier gerät,
müsste künftig damit rechnen, dass die Ter-
rorismuswächter in Wiesbaden – rein vor-
sorglich – ohne konkreten Straftatverdacht
seine Wohnung verwanzen und seine Te-
lefone abhören. Zugriff auf alle Verbin-
dungsdaten ist bald wohl kein Problem
mehr: Der Bundestag könnte schon im
Herbst einer Sechs-Monate-Vorratsdaten-
speicherung des gesamten Telefon- und
Mail-Verkehrs aller Bewohner Deutsch-
lands zustimmen. 

Damit nichts verlorengeht von der um-
fassenden „Wissensbasis“ (Ziercke), die das
BKA aufbauen soll, hat Schäuble im März
die „Antiterrordatei“ freigeschaltet, einen
Computerpool mit einem Startkapital von
15000 Datensätzen, täglich steigend. Ge-
heimdienste und Polizei tauschen da Infos
aus über alles, was nach Terror riecht. Im
Datenpool treiben nicht nur Terrorver-
dächtige, sondern auch Personen, die ver-
dächtigt werden, Terrorverdächtige zu un-
terstützen, und Personen, die verdächtigt
werden, Personen zu unterstützen, die ver-
dächtig sind, Terrorverdächtige zu unter-
stützen. Und natürlich Personen, die mög-
licherweise Informationen über solche Per-
sonen haben – Journalisten zum Beispiel. 

Der Kreis jener Bürger, denen das BKA
an die Laptops will, ist da schon wesentlich
erlesener. Denn der von Schäuble hart-
näckig verfolgte Plan, die Terrorabwehr
live im Computer Terrorverdächtiger be-
treiben zu lassen, soll, so das Innenminis-
terium, nur unter „besonders strengen Vor-
aussetzungen“ erlaubt werden. Welche das
sein könnten, daran tüfteln die Sicher-
heitsstrategen bislang vergebens. So oder
so droht Unfrieden im Netz und im Volk.
Denn die Idee, dass Polizisten unbemerkt
in den Festplatten der Bürger herumstö-
bern können, hat etwas Totalitäres. Gilt
doch für die Festplatte im digitalen Zeit-
alter, was einst als Vers gegen totalitäre
Übergriffe vergangener Jahrhunderte ge-
dichtet wurde: „Die Gedanken sind frei.
Wer kann sie erraten.“

Noch hält Brigitte Zypries dagegen. „Ich
kann mir bislang keinen verfassungsmäßi-
gen Anwendungsfall der geplanten Vor-
schrift vorstellen“, erklärt sie. 

Bislang. Aber Schäuble hält das passen-
de Verfassungs-Update schon bereit: eine
weitere Einschränkung der Privatheits-
grundrechte. 

Die Mehrheiten dafür wird der Innen-
minister bekommen. Schon hat der Innen-
politische Sprecher der SPD-Fraktion, Die-
ter Wiefelspütz, deutlich gemacht, dass er
im Kern nichts gegen den Plan hat: „Das
Internet ist eine Welt, in der jede Sauerei
dieser Welt stattfindet.“
Kaskadenartig schüttet Schäuble immer
neue Ideen der Terrorbekämpfung in die
Diskussionsmühle der Koalition, wartet,
bis alles sich beruhigt hat – und schüttet er-
neut. Seine Methode hat er vor Vertrauten
deutlich gemacht: Er will nicht, wie Vor-
gänger Schily, für die Schubladen arbeiten
und erst wenn’s knallt alles hervorziehen.
Das ist politische Feigheit. Er will beim
Koalitionspartner und im Volk die Einsicht
in die Notwendigkeit der Terrorabwehr
durchsetzen – in die Logik eines Krieges,
der keinesfalls verloren werden darf: „Ter-
rorismus ist die neue Austragungsform ge-
walttätiger Konflikte.“

Als am letzten Julitag vergangenen Jah-
res die beiden Libanesen Youssef al-Haj-
dib und Dschihad Hamad gegen 12.15 Uhr
die Vorhalle des Kölner Hauptbahnhofs be-
d e r  s p i e g e l 2 8 / 2 0 0 7
traten, jeder einen Trolley im Schlepp, war
das niemandem aufgefallen. Die beiden
Männer waren in keiner Datei. Sie konnten
die Koffer unbemerkt in zwei Zügen depo-
nieren. Dass die darin versteckten Gasfla-
schen nicht explodierten, war pure Glücks-
sache.

Dennoch war das die bisher schwerste
Niederlage, die der Feind der Festung
Deutschland beigebracht hat. Die Konse-
quenz war ein Expertentreffen auf Einla-
dung des BKA in Eltville am Rhein. Nichts,
nicht der unauffälligste Bartträger, so ver-
schworen sich die Terrorjäger, solle ihnen
künftig mehr entgehen. „Rechtlicher
Handlungsbedarf“, notierte der Protokol-
lant in seinem vertraulichen Papier – so
heißt das immer, klingt ganz harmlos. Dies-
mal ging es darum, ein Netz über das
ganze Land zu breiten, in dem sich Leute
wie der unauffällige Dschihad ganz von
selbst verfangen.

„Technische Möglichkeiten der
Videoüberwachung und -aufzeich-
nung“ seien „zur Bekämpfung des
internationalen Terrorismus sinn-
voll auszuweiten“, heißt es im Pro-
tokoll. Auszuweiten: Überall im
Land sollen Gesichtserkennungs-
kameras laufen – nach dem Vorbild
eines BKA-Versuchs auf dem Main-
zer Hauptbahnhof, wo ein Compu-
ter die digitalen Porträts von 200
Freiwilligen gespeichert hat und so-
fort Alarm schlägt, wenn einer von
ihnen über die Rolltreppe kommt. 

Solche Kameras könnten, ein
Vorschlag aus Eltville, in Bussen
und Bahnen des öffentlichen Per-
sonennahverkehrs installiert wer-
den. Taucht dann ein Fahrgast auf,
dessen Foto die Terrorwächter
vom BKA in ihre Computer ein-
gespeist haben, gibt es automatisch
Alarm, die Türen des Fahrgast-
raums verriegeln sich.

Die Festnahme erfolgt dann von
Hand.

Ob das jemals funktionieren
wird, ist unklar. Jedenfalls, hieß es

in Eltville, solle umgehend eine brauchba-
re „Referenzbilddatei“ mit den digitalisier-
ten Fotos von den Visaanträgen der Ein-
reisenden aus Risikoländern angelegt wer-
den – und weil die britischen Kollegen so
schlechte Erfahrungen mit dem „Home-
Grown-Terrorism“ gemacht haben, ist es
natürlich nicht abwegig, auch die digitali-
sierten Passbilder in den deutschen Mel-
deämtern zu nutzen. 

Viele Bürger könnten helfen, als kleine
Knoten im Netz die Jagd auf die dunkle
Gefahr zu unterstützen. An deutschen Uni-
versitäten zum Beispiel, wo sich schon die
Attentäter des 11. September eingeschrie-
ben hatten, sollten deutsche Studenten ein
Auge auf die Kommilitonen aus der Frem-
de haben. Ein „Mentoring-System“, so die
Formulierung in Eltville, könne eingerich-
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Aufklärungs-„Tornado“, G-8-Gegner (Foto aus einem „Tornado“), Bundespolizei (bei Heiligendamm):
tet werden – mit informellen Mitarbeitern
des BKA?

„Sehe ich alles?“ Dies, sagt in Uedem
Luftwaffengeneral Schubert, sei die einfa-
che, aber entscheidende Frage der Arbeit
im Kontrollraum. Ein Netz von Radarsta-
tionen, dazu in besonderen Lagen Daten
aus den Awacs-Flugzeugen: Das Gewim-
mel am Himmel ist vollständig auf der
Leinwand bei Silura. Kein Lufthansa-Flug-
zeug startet von einem deutschen Flug-
hafen, ohne dass der Aso, das ist der Air
Surveillance Officer, davon weiß. Wenn
die Kanzlerin irgendwo hinfliegt, wird der
kleine Kreis, der ihr Flugzeug symbolisiert,
gelb, damit der Aso ein Auge darauf hat.
Und wenn der israelische Botschafter einen
Ausflug nach Potsdam macht, symbolisiert
ein kleiner roter Kreis mit weißem Inneren
auf der Luftlagekarte, dass sich hier am
Boden ein gefährdetes Ziel bewegt.

Sehe ich alles? Hier, bei den Militärs,
lässt sich das Prinzip der Prävention stu-
dieren: Hochgerüstet bis an die Zähne, die
Abfangjäger einsatzbereit, kontrolliert die
Staatsgewalt die Normalität: das Gewim-
mel weißer Kreise, alles Menschen, die
nichts anderes vorhaben, als etwa abends
pünktlich in Hamburg zu landen. Tagelang,
monatelang, jahrelang – alles für den einen
Augenblick, in dem einer der 1500 Kreise
auf der Wand sich plötzlich rot färbt. Dann
wird alles rot, dann geht über dem Kom-
mandotisch des Aso eine Alarmlampe an,
die flackerndes Licht durch den ganzen
Kontrollraum wirft. Binnen Minuten stei-
gen die Abfangjäger auf, Renegade. 

Wie am Himmel sei es auch auf Erden.
Da merkt man es nur mehr. „Wir müssen
die Prävention stärken“, erklärt Schäuble
seinen Plan, statt immer neue Straftatbe-
stände gegen Terroristen zu finden, müsse
man das „Verhältnis von Polizeirecht und
Strafrecht umdrehen“, der Staat müsse
agieren, nicht reagieren. 

Sehen wir alles? Dafür arbeiten die
Beamten im „Gemeinsamen Terrorab-
wehrzentrum“ in Berlin-Treptow, wo im
Schichtbetrieb das Netz durchkämmt wird,
UMFRAGE: BUNDESWEHREINSATZ

  „Im Kampf gegen den Terror
fordert Angela Merkel, den
Einsatz der Bundeswehr in
besonderen Gefährdungs-
momenten auch innerhalb
Deutschlands zu ermöglichen.
Halten Sie das für richtig?“
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1000 Befragte; an 100 fehlende Prozent: „weiß nicht“
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dafür sammeln die Islamismus-Dienststel-
len in den Staatsschutzabteilungen der
Landeskriminalämter mit geheimdienstli-
chen Mitteln alles ein, was ihnen aus dem
Umfeld der Moscheen verdächtig vor-
kommt – wie Radarstationen melden sie
ihre Informationen an die Computer des
Bundeskriminalamts, auf der großen La-
gekarte des präventiven Staatskontroll-
raums werden die Bürger eingefärbt, je
nach Gefährderstufe. 

Renegade: Die Abweichler, die der
Präventionsstaat rot einfärbt, heißen „Ge-
fährder“. Die Zahl ändert sich fast täglich.
Am 26. März waren beispielsweise in den
Dateien des BKA 65 Bürger rot, dazu ka-
men, sozusagen gelb, 177 „relevante Per-
sonen“. Wer einmal rot ist, wird nicht so
einfach wieder weiß. Da niemand ange-
klagt und niemand freigesprochen werden
kann, hilft eigentlich, so das BKA in einer
Stellungnahme, nur „Wegzug ins Ausland
oder Inhaftierung“.

Fragt man danach, welche Kriterien er-
füllt sein müssen, damit der Staatsschutz
jemanden als „Gefährder“ bezeichnen
darf, gibt es nur Geraune. Das BKA lässt
mitteilen, das sei ein Begriff aus der „poli-
zeilichen Praxis“, der rechtlichen Diskus-
sionen unzugänglich. In der Staatsschutz-
kommission arbeiten sie schon seit Jahren
an einer Definition, bislang konnten sie
sich nicht einigen.

„Gefährder ist jemand, bei dem
wir der Auffassung sind, dass er
gewisse schwere Straftaten bege-
hen wird“, erklärt der Hamburger

Innensenator Udo Nagel. Mit dieser Faustre-
gel kommt der Hamburgische Staatsschutz
immerhin zu dem Ergebnis, dass elf Gefähr-
der in der ehemaligen Wahlheimat des New-
York-Attentäters Atta ihr Unwesen treiben.
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Die Methode, jemanden zu packen, der
weder etwas Strafbares getan hat noch Ver-
antwortlicher einer konkreten Gefahr ist,
hat schon Eingang ins Hamburgische Poli-
zeigesetz gefunden. Wenn „Tatsachen die
Annahme rechtfertigen“, dass jemand Ter-
rortaten „begehen wird“, darf er in der
Hansestadt – und damit bundesweit – zur
Beobachtung ausgeschrieben werden. 

Bei der Hamburger Polizei sorgt das für
Unruhe: Schon erscheinen in der Fachzeit-
schrift „Kriminalistik“ Aufsätze des Krimi-
naloberkommissars Charles von Denkow-
ski, der sich dagegen wehrt, dass solche
vorbeugende Kriminalisierung von Bürgern
„ohne jede Kontrolle durch Gerichte und
Staatsanwaltschaft“ im Rechtsstaat zu weit
gehe. Mit Hilfe der vagen Ermächtigung,
„Gefährder“ aufzuspüren, blase sich der
Staatsschutz unter der Führung des BKA
zur Super-Geheimdienstbehörde auf. Auch
Landespolitikern geht die neue Präven-
tionslogik zu weit: „Ich will nicht aufge-
nommen werden, sobald ich vor die Haus-
tür trete. Ich will auch nicht alle 50 Meter
einen Polizisten stehen haben,“ schimpft
der Berliner Innen-Chef Ehrhart Körting.
„Das wäre nicht mehr mein Land. Ich will
doch nicht Orwells 1984 einführen.“ An-
dere teilen nur in vertraulichen Gesprächen
die Vorbehalte des derzeitigen Chefs der
Innenministerkonferenz.

Das Schlimmste, was ausländischen „Ge-
fährdern“ bislang passiert ist – nach gehö-
riger Beobachtung durch die Polizei –, war
in Einzelfällen ihre Ausweisung oder Ab-
schiebung. Doch es könnte schon bald
schlimmer kommen. 

„Wenn wir erkannt haben, dass jemand
an die Wurzeln des Gemeinwesens will“,
sagt Schäuble, „dann können wir das doch
nicht sehenden Auges hinnehmen.“ Straf-



Spähpanzer der Bundeswehr: „Sehe ich alles?“

DER RECHTSSTAAT, SO KANN MAN DEN 

INNENMINISTER VERSTEHEN, FUNKTIONIE

NICHT MEHR.  

Titel

Der alte Antagonismus von Sicherheit und Freiheit ist einer neuen, harmonischen Sicht der Dinge gewichen
recht und Polizeirecht umzudrehen – das
heißt: Die Machtmittel der Strafverfolgung
müssen für die Prävention zur Verfügung
stehen. Der Staat muss nicht nur an die
Festplatten der Gefährder, er braucht den
ganzen Menschen.

Kann man jemanden, der nichts getan
hat, jedenfalls nichts Strafbares, vorbeu-
gend wegsperren? Nicht, wie einen Hooli-
gan vor einem Fußballspiel, mal für zwei
Tage, sondern auf Jahre, so lange, bis der
Krieg gegen den Terror vorüber ist?

Wolfgang Schäuble ist ein konsequen-
ter Denker. „Wenn ich den Gefährder raus-
werfe, kommt er entweder wieder oder
macht es von außerhalb.“ Also: „Was sol-
len wir denn machen?“

Der Weg in den Präventionsstaat, den
der deutsche Innenminister so entschlos-
sen geht, führt zur Aufkündigung des his-
torischen Kompromisses, auf dem der
Rechtsstaat gegründet ist und der in dem
Begriffspaar „Sicherheit und Freiheit“ ge-
fasst wird.

Der englische Philosoph Thomas Hobbes
hat im 17. Jahrhundert mit der Figur des
Leviathan den neuzeitlichen Staat erfunden,
einen wüsten Kerl im Kettenhemd, er
schwang als Keule das staatliche Gewalt-
monopol. Als Gegenleistung für den Ge-
horsam seiner Untertanen versprach er
Schutz nach innen und außen. Das ist der
Deal, auf den sich ein paar Jahrhunderte
später der deutsche Innenminister beruft,
wenn er von der „legitimierenden Wirkung“
der staatlichen Sicherheitsgewähr spricht. 

Bei genauer Betrachtung der alten Sti-
che mit dem Bild des Leviathan allerdings
zeigt sich, dass die Glieder seines Ketten-
hemdes aus lauter kleinen Menschen be-
stehen, ein Gewimmel an der Brust des
Riesen. Die Menschlein: Suchen sie Schutz
oder schützen sie ihn? Sind die Bürger für
den Staat da oder der Staat für die Bürger?

Weil die Frage immer offenblieb, haben
es spätere Generationen zum Schutz ihrer
Freiheit für besser gehalten, dem Ge-
waltherrscher Zügel anzulegen, die De-
mokratie war noch lange nicht dran, da
entwickelte sich bereits der Rechtsstaat:
Sicherheit durch staatliche Gewalt ist gut –
aber bitte nach strengen Regeln. 
Wie streng die Regeln, wie stramm die
Zügel: Das bestimmte über die Kompro-
misslinie zwischen dem Wunsch der Bür-
ger nach Sicherheit und dem Wunsch, den-
noch etwas von der Freiheit zu behalten –
Freiheit vor Leviathan.

Der Präventionsstaat streift die Zügel ab.
Der vorsorgende Staat will nicht mehr war-
ten, bis die Dinge sich so weit entwickelt
haben, dass sie als konkrete Gefahr oder
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vollendete Straftaten unter die Voraus-
setzungen von gesetzlichen Handlungser-
mächtigungen passen. Leviathan langt zu,
bevor er rechtsstaatlich präzise begründen
kann, warum – im Vorfeld der Bösen halt.

Der Rechtsstaat, so kann man den In-
nenminister verstehen, funktioniert nicht
mehr: „Die Begriffe verlieren ihre Trenn-
schärfe“, warnt Schäuble, selbst „Krieg
und Frieden“ seien kaum noch auseinan-

derzuhalten, der Streit um den
Gefährder ist das beste Beispiel:
Wie soll man es in ein ordentliches
Gesetz bekommen, dass man je-
manden für einen künftigen Ver-
brecher hält, obwohl der nichts ge-
tan hat, was in irgendeinem Ge-
setz als Unrecht beschrieben ist?

„Was sollen wir denn tun?“: Der
Staat, der agieren will, kann nicht
warten, bis die Voraussetzungen
für rechtsstaatlich gebundenes
Reagieren vorliegen. „Prävention
ist grenzenlos“, warnt der Frank-
furter Staatsrechtsprofessor Erhard
Denninger: „Die Funktionsprinzi-
pien des Rechtsstaates sind den
Funktionsprinzipien des Präven-
tionsstaates entgegengesetzt.“

Dann muss der Rechtsstaat eben
dran glauben. Tatsächlich gibt es
inzwischen in der staatsrechtlichen

Lehre genügend Stimmen, die Leviathans
Zügel für altmodisch halten. Geht nicht
mittlerweile alle Staatsgewalt ohnehin vom
Volke aus? Gibt es nicht das Parlament,
das übertriebene Machtanwendung mit
dem Rauswurf der Regierung sanktionie-
ren kann?

Jedenfalls, das sehen selbst Verfas-
sungsrichter so, habe sich das Verhältnis
zwischen Staat und Bürger so geändert,
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Ministerin Zypries: Einhaltung der Verfassung p

DIE MENSCHENWÜRDE IST VON KEINER 

NOCH SO GROSSEN PARLAMENTSMEHRH

EINSCHRÄNKBAR.
dass man entspannter miteinander umge-
hen könne. Aus gutem Grund galt noch zu
Zeiten, da das Grundgesetz geschrieben
wurde, die Staatsgewalt als gefährlichste
Bedrohung der Bürgerfreiheit. Heute ist
es eher umgekehrt: „Die Bürger richten
zunehmend ihre Erwartungen auf den
Staat und räumen ihm dafür immer weite-
re Machtpositionen ein“, sagt Winfried
Hassemer, Strafrechtsprofessor und Vize-
präsident des Bundesverfassungsgerichts. 

Mögen doch „Tornados“ im Tiefflug
über Demonstranten donnern: Die dunkle
Bedrohung von außen hat dazu geführt,
dass nun der alte Antagonismus von
Sicherheit und Freiheit einer neuen, har-
monischen Sicht der Dinge gewichen ist.
„Sicherheit und Freiheit bauen doch auf-
einander auf“, sagt Schäuble.

Die Begriffe verschwimmen. Die „Frei-
heit“, die zu schützen sich die Strategen
der Sicherheit vorgenommen haben, das
ist die Freiheit, die Leviathan schon im-
mer zu schützen wusste: Jeder Mensch soll
frei sein von Hunger und Terror, von Angst
vor dem Bösen und Angst vor Verbre-
chern. Das ist eine ganz andere Freiheit
als die Freiheit von staatlicher Unter-
drückung, die Bürgerrechtler meinen,
wenn sie sich auf den Rechtsstaat berufen.

Auch dem Bundesverfassungsgericht
geht die neue Sicherheitsphilosophie viel
zu weit. Der Erste Senat hat sich mittler-
weile zur Bastion gegen den Präventions-
staat entwickelt. In einer Reihe von Urtei-
len kippten die Richter neue Ermächti-
gungen zur Terrorabwehr. Schon im März
2004 stellten sie an die von Otto Schily ein-
geführten Lauschangriffe in Wohnungen
so strenge Bedingungen, dass das Bundes-
kriminalamt seither das Verwanzen von
Wohnungen aufgegeben hat. 2005 war die
präventive Telefonüberwachung dran: Am
Beispiel des niedersächsischen Polizei-
gesetzes zogen die Richter die Grenze
zwischen Sicherheit und Freiheit wieder
strammer. 2006 knöpfte sich der Senat die
präventive Rasterfahndung vor, die seit
dem 11. September 2001 mit viel zu unbe-
stimmten Kriterien betrieben wurde – wo-
durch die „Streubreite“ (Urteil) der poli-
zeilichen Fahndungsarbeit unnütz groß ge-
worden sei. 

Gerade der Übereifer in der Raster-
fahndung war für das Gericht Anlass, Le-
viathan an den alten Kompromiss zu er-
innern: „Daran, dass er auch den Umgang
mit seinen Gegnern den allgemein gelten-
den Grundsätzen unterwirft, zeigt sich ge-
rade die Kraft des Rechtsstaates.“

Zwischen Sicherheit und Freiheit muss
es eine Balance geben. Und je weiter der
Präventionsstaat ausgebaut werde, deuten
Richter intern an, desto hartnäckiger wer-
de sich das Gericht auf die Seite der Frei-
heit schlagen – und zwar nicht der Freiheit,
die Schäuble meint. 

Der fürs Polizeirecht federführende Ver-
fassungsrichter, der Hamburger Professor
26
Wolfgang Hoffmann-Riem, hat schon bald
nach dem 11. September vor dem Miss-
verständnis gewarnt, der Terrorismus ver-
lange nach grenzenloser Prävention: Der
„Staatszweck Sicherheit“ sei zwar „bis
heute in den meisten Teilen der Welt ein
erfolgreiches Programm“. Seit den An-
schlägen von New York und Washington
müsse jedoch gefragt werden, ob das alte
„Konzept von Sicherheit noch passt“. 

Ja, was denn dann? Soll Leviathan den
Bettel hinwerfen? Sollen alle frei sein und
tot? Haben die nicht das Buch von Ignatieff
gelesen? Im Berliner Innenministerium le-
sen sie die Verdikte aus Karlsruhe mit zu-
nehmendem Zorn. Schäuble, der schon im-
mer gern sein Spielchen mit den Richtern
in Karlsruhe trieb, lässt sich gelegentlich
von seinem Amtssitz in Moabit zur Außen-
stelle nach Wilmersdorf fahren. Da ist die
Verfassungsabteilung seines Ministeriums
untergebracht.
Der Chef selbst setzt sich mit der Abtei-
lungsleiterin zusammen und schreibt am
Grundgesetz herum: Wie könnte man 
die Verfassung so ändern, dass Karlsruhe
endlich Ruhe gibt? Dann wieder lädt er
illustre Professorenrunden in sein Büro,
reicht Entwürfe herum: Könnte es so ge-
hen? Die meisten raten ab. Der Minister
sammelt die Entwürfe wieder ein.

Wenn es ernst wird, am Himmel über
Deutschland, heißt das „Alpha scramble“:
Ein Paar „Phantom“-Jäger fliegt neben
dem feindlichen Zielobjekt her, die Piloten
versuchen, Kontakt aufzunehmen. 

Dann versuchen sie mit Flugmanövern,
die verdächtige Maschine von ihrem mut-
maßlichen Terrorkurs abzudrängen.

Dann feuern sie Warnschüsse aus der
Bordkanone. 
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Dann dreht der vordere Jäger ab. Der
zweite Jäger hat jetzt freies Schussfeld auf
die Passagiermaschine. Unter der Nase sei-
ner „Phantom“ hängt eine sechsläufige
Gatling-Bordkanone, bis zu 70 Schuss pro
Sekunde. Unter den Tragflächen hängen
mehrere Luft-Luft-Raketen. 

Und dann? Was im Ernstfall passieren
muss, ist völlig unklar.

Kann der Rechtsstaat des Grundgesetzes
im Kampf gegen den Terror zu kriegeri-
schen Mitteln greifen? Kriegsrecht in
Deutschland? New York, Madrid, London,
Glasgow: Ist nicht ein schwerer Terroran-
griff, wie ihn die deutschen Geheimdienste
in wachsender Sorge befürchten, der „Ver-
teidigungsfall“ des 21. Jahrhunderts?

Das Grundgesetz kann man ändern –
nur, was machen wir mit dem Verfas-
sungsgericht? Die Karlsruher Richter ha-
ben in ihrem Urteil zum Luftsicherheits-
gesetz im vergangenen Jahr ein schwarzes

Loch in das Sicherheitskonzept am
deutschen Himmel gerissen. 

Der Abschuss von Passagier-
flugzeugen, der Druck auf den
Knopf, der im Einsatzplan des Pi-
loten des zweiten Jägers steht, ist
unzulässig. Mit ihrem Machtwort
haben die Karlsruher Juristen –
nachdem sie den Terrorwächtern
schon Lauschangriffe, Rasterfahn-
dung und Telefonschnüffelei be-
schnitten hatten – den scharfen
Schuss am Himmel zur grundsätz-
lichsten aller Grundsatzfragen er-
hoben. Selbst wenn ein entführtes
Passagierflugzeug Kurs nähme auf
ein vollbesetztes Weltmeister-
schafts-Stadion oder auf das 
fragile Atomkraftwerk Isar 1 in
Niederbayern: Hunderte harmlo-
ser Fluggäste mit einem Abschuss
zu opfern, um vielleicht Tausende
zu retten, sei ein Verstoß gegen 
die Menschenwürdegarantie des
Grundgesetzes. 

Es war, da ist sich Schäuble
sicher, ein „Signal“ an die Falken
unter den Terrorbekämpfern in

Deutschland: An der Menschenwürde des
Grundgesetzes sollten sich auch die Be-
tonköpfe in der Regierung die Zähne aus-
beißen. Denn die Menschenwürde ist, an-
ders als jedes andere Grundrecht, von kei-
ner noch so großen Parlamentsmehrheit
einschränkbar. 

Dafür, sagt er, müsse man „Respekt“ ha-
ben. Hinnehmen will er es dennoch nicht.

Das ist frech. Mal sehen, was passiert.
Kollege Jung vom Verteidigungsministeri-
um hat schon versprochen, er werde, wenn
die in Uedem Alarm schlagen, trotz Ver-
fassungsgericht einen Abschuss anordnen.
Vorgänger Peter Struck zieht wütend an
der Pfeife: „Kein Pilot würde einen rechts-
widrigen Befehl ausführen.“ 

Doch im Innenministerium sitzt ein Voll-
profi. Geduldig und mit Expertenrat verse-
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 Verfassungsrichter: Bemerkenswerte Unsicherh

ismusabwehrzentrum (in Berlin): Die Dritte Spur
hen, nutzt er die Chance der
Grundsatzdebatte, die das Ge-
richt mit seinem gutgemeinten
Urteil ausgelöst hat. Schäuble
ist dabei, in der Verfassung der
Republik das Äußerste nach in-
nen zu kehren. Er will nicht nur
die Grenze zwischen äußerer
und innerer Sicherheit nieder-
reißen, die den Friedenseinsatz
der Polizei, den Kriegseinsatz
dem Militär vorbehält. Unter
der Bedrohung der bärtigen
Extremisten von außerhalb
sieht er die überkommenen
Handlungsformen und Gren-
zen des rechtsstaatlichen Frie-
densrechts schwinden. Nicht
Kriegsrecht, nicht Friedens-
recht: Der Kampf gegen den
Terrorismus finde im Grunde
auf einer „Dritten Spur“ statt.

Die Dritte Spur ist die Be-
zeichnung einer Idee, mit der
Terroristenjäger mittlerweile
weltweit versuchen, ihre Arbeit
zu beschleunigen. Es ist die
Idee, dass der Rechtsstaat na-
tionalstaatlicher Verfassungen
und das internationale Recht
des Krieges den Krieg gegen
den Terror nicht angemessen
regeln können. Die Rettung
liegt dazwischen: Eine ange-
messene Antwort auf den
Terror, der bedrohlich wie ein
Schurkenstaat in seinen Mit-
teln, meist auch noch von
Schurkenstaaten unterstützt
außerhalb des Völkerrechts sei-
ne Angriffe über die Grenzen
hinweg führt, kaum zugänglich
für Diplomatie und für Frie-
densverhandlungen. 

Die Idee ist eine Antwort
auf den Versuch der Vereinig-
ten Staaten, im rechtsfreien
Raum neben dem Kriegsrecht
Guantanamo zu bauen. Auch
kritische deutsche Völker-
rechtler hüten sich, wegen 
des Folter-Camps furchtbarer
Bush-Juristen die Suche nach
neuen rechtlichen Wegen
gleich zu verwerfen. Es ist ja
etwas dran an der Idee, dass
das deutsche Innenrecht, Poli-
zeirecht und Strafrecht, für so
etwas nicht gemacht ist. Zeigt
nicht das Urteil des Verfassungsgerichts,
dass unsere schöne heile Rechtsordnung
mit der Bedrohung durch den Terror ein-
fach überfordert ist?

Der Kölner Völkerrechtsprofessor Claus
Kreß ist seit Jahren im Auftrag des Aus-
wärtigen Amts bei den weltweiten Ver-
handlungen über den Ausbau des Völker-
strafrechts und des Internationalen Straf-
gerichts unterwegs. Nun sitzt der Experte

Karlsruher

BKA-Terror
für den internationalen Kampf gegen das
Böse bei Gelegenheit auch im Hause
Schäuble.

Kreß hält es für „naiv“, mit dem Terro-
rismus vom Schlag al-Qaidas umzugehen
wie mit der inländischen Kriminalität. Der
Völkerrechtler zieht die Parallele zu Bür-
gerkriegen: „Für gewaltsame Auseinan-
dersetzungen eines Staates mit den eige-
nen Bürgern gelten im Völkerrecht unter
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Umständen kriegsrechtliche
Regeln. Warum sollte es nicht
auch eine völkerrechtliche Ka-
tegorie geben für schwerwie-
gende Auseinandersetzungen
des Staates mit organisierten
Banden, die transnational agie-
ren?“ Eine solche Kategorie
müsste den Staat nach Kreß
strengeren rechtlichen Bindun-
gen unterwerfen als das Kriegs-
recht; gleichzeitig müsste den
Terroristen jede Aussicht dar-
auf verwehrt bleiben, als krie-
gerische Partei internationale
Legitimität beanspruchen zu
können. Internationaler Terro-
rismus als Gegenstand eines
neuartigen asymmetrischen,
transnationalen Konfliktrechts?

Unter dem behütenden
Schirm völkerrechtlich-akade-
mischer Bemühungen entwi-
ckelt sich leise eine neue Art
Welt-Innenpolitik. Delegierte
aus den wichtigsten EU-Staaten
treffen sich regelmäßig, um die
Anti-Terror-Kooperation mit
den USA zu besprechen. In ei-
ner „Future-Group“ diskutiert
der deutsche Innenminister mit
dem Kommissions-Vizepräsi-
denten Franco Frattini und
handverlesenen EU-Innenpoli-
tikern die „Verschmelzung in-
nerer und äußerer Sicherheit“.

Wie weit man im Graube-
reich zwischen Kriegsrecht und
Verfassungsrecht gehen kann,
hat der deutsche Innenminister
bereits mit Michael Chertoff,
dem scharfen US-Heimat-
schutzminister besprochen.
Enge Zusammenarbeit sucht
der Berliner mit dem italieni-
schen Kollegen Giuliano Ama-
to, „ständig hocken die beiden
zusammen und stimmen sich
ab“, beobachtete einer aus der
Runde der deutschen Länder-
Innenminister. 

Da kommt auch was bei rü-
ber: Für den Herbst ist ein
deutsch-italienisches Kolloqui-
um unter dem Schirm der bei-
den Kollegen angekündigt. Da
geht es um Terror, Krieg und
Frieden. Eine internationale
Koalition der Willigen.

Mit den Kollegen bespricht der Innen-
minister seinen Plan, das Verfassungsge-
richt auszuhebeln. Der Hebelpunkt ist ein
Nebensatz in der Karlsruher Entscheidung:
dass die Menschenwürde der Flugzeug-
passagiere sie davor schütze, abgeschos-
sen zu werden, gelte, so die Richter, je-
denfalls in „nichtkriegerischen“ Situatio-
nen. Wenn es darum gehe, das „Gemein-
wesen vor Angriffen zu bewahren, die auf
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Polizistin am Frankfurter Flughafen: Auch auf E

SIND DEUTSCHE SOLDATEN AN DIE 

GRUNDRECHTE GEBUNDEN, WENN SIE A

HINDUKUSCH KRIEG FÜHREN?

IS
F

Häftlinge auf dem Weg nach Guantanamo: Gilt die Menschenwürde im Krieg nicht?
dessen Zusammenbruch und Zerstörung
abzielen“, könne etwas anderes gelten. 

Ist das ein versteckter Hinweis auf die
Dritte Spur? Selbst Insider in Karlsruhe
meinen, das Urteil enthalte schon ein paar
Hintertüren. Man müsse sie nur finden. 

Eine Hintertür führt zum 11. September
2001. Hat der Uno-Sicherheitsrat nicht nach
den Angriffen auf New York und Washing-
ton den Vereinigten Staaten zugebilligt, ihr
„Selbstverteidigungsrecht“ wie gegen den
Angriff fremder Staaten geltend zu ma-
chen? Hat die Nato nicht den „Bündnis-
fall“ erklärt? Warum also, so argumentiert
der Innenminister, könne man nicht „ei-
nen Angriff vom Gewicht des 11. Septem-
ber dem Verteidigungsfall des Grundgeset-
zes gleichstellen?“ Den Verteidigungsfall,
in dem laut Grundgesetz die Bundeswehr
schießen darf, hätten die Verfassungsrichter
mit ihrer Andeutung gemeint.

Der Innenminister hat sich gleich ans
Werk gemacht. Er selbst hat mitgeschrie-
ben an dem Entwurf zur Änderung des
Grundgesetzartikels 87a, der den Einsatz
der Bundeswehr im Innern bislang streng
begrenzt auf Objektschutz, Verkehrsrege-
lung und „die Bekämpfung organisierter
und militärisch bewaffneter Aufstän-
discher“. Soldaten sollen im Inland „zur
unmittelbaren Abwehr eines sonstigen
Angriffs auf die Grundlagen des Gemein-
wesens“ eingesetzt werden dürfen. In der
internen Begründung des Hauses Schäuble
heißt es dazu: „Damit soll die Möglichkeit
eröffnet werden, in einer Extremsituation,
die dem klassischen Verteidigungsfall ver-
gleichbar ist, ,militärische‘ Mittel einzuset-
zen, und zwar auch dann, wenn Tatunbe-
teiligte mitbetroffen wären.“ 

Das Nebelhorn auf dem Fliegerhorst
Neuburg an der Donau trötet auch ohne
Verfassungsänderung. Mehrmals im Mo-
nat lösen die Kameraden in Uedem an
ihren Himmels-Bildschirmen Alarm aus. 

Dann rennen die Soldaten aus einem
Flachbau zu zwei halbrunden Betonbun-
kern, wo die startbereiten Kampfflugzeuge
stehen. Die Piloten und Waffensystemoffi-
ziere steigen über gelbe Eisenleitern hoch.
Die Bordwaffen werden entsichert. „Alles
geht zack, zack“, berichtet „Y“, das „Ma-
gazin der Bundeswehr“.

Zack, zack. Soll man schießen? Eine Es-
kalation der Verantwortung: Der Air Sur-
veillance Officer des Kontrollraums gibt
die Frage außer Haus zum Inspekteur der
Luftwaffe in Bonn. Der Inspekteur der
Luftwaffe gibt die Frage an den Verteidi-
gungsminister in Berlin. Das dauere, sagt
der Aso vom Dienst, wenige Minuten, er
habe alle Telefonnummern. 

Die geplante „Ergänzung“ des Grund-
gesetzes soll nicht nur die Lizenz zum Tö-
ten sein – sie wäre zugleich die Lizenz, die
Menschenwürdegarantie des Grundgeset-
zes nach Bedarf einzuschränken. 

Denn das ist der Trick: Die Pflicht des
Staates nach dem Grundgesetz, die Würde
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des Menschen „zu achten und zu schüt-
zen“, gilt uneingeschränkt und unein-
schränkbar, jeder Abwägung und jedem
Sicherheitskalkül entzogen – im Frieden.
Solange Frieden ist, hat das Verfassungs-
gericht das Abschießen von Passagierflug-
zeugen als Verstoß gegen die Menschen-
würde auch im Extremfall untersagt. 

Aber wenn Krieg ist, Krieg gegen Ter-
roristen? Für den Fall hat sich das Gericht
nicht festgelegt. Dann könne etwas anderes
gelten, hat Karlsruhe – man möchte mei-
nen: leichtfertig – gesagt. 

Fragt sich nur, was. Gilt die Menschen-
würde im Krieg nicht? Sind deutsche Solda-
ten an die Grundrechte gebunden, wenn sie
am Hindukusch Krieg führen? Und wie ist
es, wenn sie zurückkommen, um im eigenen
Land Flugzeuge abzuschießen oder mehr? 
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Eine bemerkenswerte Unsicherheit 
bei Verfassungsrechtlern und Politikern
herrscht über diese Frage. Mit dem stren-
gen Menschenwürdeverständnis des Ver-
fassungsgerichts, heißt es im Gericht, kön-
ne man jedenfalls keinen Krieg gewinnen.
Dürfte angesichts des strikten Menschen-
würde-Satzes ein Soldat überhaupt töten?
Die Furcht vor dem Terror hat den Staat
und seine schärfsten Denker aus der Fas-
sung gebracht. Das Nachdenken über den
Krieg verunsichert gestandene Verfas-
sungsrechtler. 

Mit seiner Idee, den Krieg verfassungs-
rechtlich ins Inland zu verlegen, ist der
Innenminister schon halb am Ziel. Die
Experten nähern sich einem „relativen Be-
griff der Menschenwürde“, der im Krieg
gelten könnte. Juristen kennen das: Relativ

heißt, dass es andere, vorrangige
Ziele geben kann, denen die Wür-
de des Menschen notfalls weichen
muss. Das Verfassungsgericht hat
sich bisher heldenhaft gegen diese
Sicht des Artikel 1 unserer Verfas-
sung gestemmt. 

Doch damit werden die Karls-
ruher immer einsamer. Spätestens
seit der Frankfurter Polizeivize
dem Kindermörder Magnus Gäf-
gen Folter androhen ließ, um ihn
zu zwingen, das Versteck seines
möglicherweise noch lebenden Op-
fers zu verraten, ist die deutsche
Öffentlichkeit und die deutsche
Justiz gespalten: Ist Folter, die
klassische Menschenwürdeverlet-
zung, zu rechtfertigen, um anderes
schweres Unheil zu verhindern?
Darf man einen Terroristen quälen,rden
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bis er preisgibt, welcher der 1500 kleinen
weißen Kreise auf dem Luftlagebild in Ue-
dem in der nächsten Stunde plötzlich ver-
schwinden wird, weil an Bord des entspre-
chenden Flugzeugs eine Bombe tickt? 

„Die Antwort ist nein.“ Das ist das kla-
re und laute Wort von Hans-Jürgen Papier,
dem Präsidenten des Bundesverfassungs-
gerichts. Doch der „Ticking-Bomb-Test“,
die Gewissensfrage der Menschenwürde-
Streiter, wird in Berlin auffallend häufig
diskutiert. 

Ein bisschen Foltern ist zwar auch im
Krieg vom Völkerrecht verboten, aber wer
weiß schon, was auf der Dritten Spur alles
möglich ist: Die Methoden des Pentagon 
in Guantanamo zeigen ja, dass es einen
gefährlich rechtsfreien Raum gibt, wo
Polizeirecht nicht mehr und humanitäres
Kriegsvölkerrecht noch nicht gilt. 

Wenn es Schäuble gelingt, im Krieg
gegen den Terror den Einsatz der Bundes-
wehr im Innern zu erlauben, gibt es kein
Halten mehr. Wenn das Verfassungsgericht
ihm das durchgehen lässt, beugen sich die
Richter der Logik des Krieges: Der Schutz
der „Grundlagen des Gemeinwesens“ geht
dann der Menschenwürde derer im Flug-
zeug vor. Es wäre das Signal an alle: Wir
haben Kriegsrecht im Land. Und zwar per-
manent. 

Und es würde nicht bei dem sehr selte-
nen Extremfall des Massensterbens in ei-
nem Lufthansa-Jumbo auf dem Weg in die
Ferien bleiben. Die Logik des Krieges nach
innen würde greifen auf breiter Front.
Wann sind denn die „Grundlagen des Ge-
meinwesens“ bedroht? Kurs auf ein Atom-
kraftwerk? Ja. Kurs auf die Deutsche
Bank? Ja? Kurs auf einen Bahnhof? Tja.

Wann beginnt der Krieg? „Wir geben un-
sere Erkenntnisse ja nur weiter“, sagt in Ue-
dem der General Schubert, „entscheiden,
was passieren soll, muss stets die Politik.“

Die Logik des Krieges erlaubt es, mit
militärischen Mitteln überall gegen Terro-
risten vorzugehen, wo die Gefahr besteht,
dass Atomwaffen, Chemie- oder Biowaffen
ins Spiel kommen. Gerade bei Länder-
Innenministern, die im Übrigen eifersüch-
tig ihre föderalen Polizeikompetenzen vor
dem Zugriff Schäubles bewachen, ist im
Fall des Falles die Hilfe des Militärs gern
gesehen: „In grundgesetzlich streng zu de-
finierenden Einzelfällen, zum Beispiel bei
terroristischen Bedrohungen mit ABC-
Waffen, könnten wir auf die Unterstützung
der Bundeswehr angewiesen sein“, sagt
der Hamburger Innensenator Udo Nagel,
das Militär dürfe freilich „nicht als Hilfs-
polizei dienen“. 

Die Aufforderung der Kanzlerin, bei der
Terrorabwehr „in ganz neuen Zusammen-
hängen zu denken“, ist beim Koalitions-
partner schon angekommen. Zwar lehnt,
wenn man ihn fragt, SPD-Fraktionschef
Struck Schäubles Bundeswehrpläne ab:
„Ich mach das nicht mit.“ Aber vielleicht
hat er das Büchlein noch gar nicht gelesen,
das kürzlich sein innenpolitischer Sprecher
Dieter Wiefelspütz veröffentlicht hat: „Die
Abwehr terroristischer Anschläge und das
Grundgesetz“ heißt es. 

Auf 81 Seiten erklärt der promovierte
Jurist, warum die Kriegsführung der Bun-
deswehr im Landesinneren überhaupt kein
Problem sei, „wenn Terroristen von außen
in deutsches Hoheitsgebiet eingedrungen
sind und die Kräfte der Polizei nicht aus-
reichen“. Todesschuss am Himmel oder
Panzerangriff am Reichstag, egal: „Das
Territorium der Bundesrepublik muss auch
mit militärischen Mitteln verteidigt wer-
den können, wenn nichtstaatliche Organi-
sationen mit einem militärischen Gepräge
imstande sind, von außen kommende An-
schläge zu verüben.“

Dabei sollen, so der Weltinnenpolitiker
Wiefelspütz, die Militärs sogar so eine Art
Recht des ersten Angriffs haben: „Wenn
bei Ausschöpfung aller verfügbaren Er-
kenntnisse nicht geklärt ist, ob die Polizei
der Länder und des Bundes in der Lage
sind, die Gefahr abzuwenden, darf die
Bundesregierung die wirksamsten Kräfte,
gegebenenfalls auch die Streitkräfte ein-
setzen. Es kann nicht angehen, dass bei
einer unklaren Lagebeurteilung zunächst
Polizeikräfte gegen einen möglicherweise
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waffentechnisch überlegenen Angreifer
eingesetzt werden.“ 

Es kann nicht angehen: Das ist die Spra-
che des Ausnahmezustandes. Im Zweifel
kann geschossen werden. Wiefelspütz ist
der Auffassung, dass all dies, sozusagen als
ungeschriebenes Notstandsrecht, aus der
Verfassung folge. Selbst Schäuble macht
fein lächelnd deutlich, dass ihm das ein
bisschen weit gehe.

Der Innenminister hört auf den Rat des
Potsdamer Staatsrechtsprofessors Eckhart
Klein – meistens. Denn Klein hat dem
Minister widersprochen. Auch er redet von
einem „naturgegebenen Selbstverteidi-
gungsrecht des Staates“. Bevor aber der
Minister sich auf die Dritte Spur begebe,
mahnt der Wissenschaftler, sei zu beden-
ken, warum der Terrorismus weder in den
Krieg noch in den Frieden passe: „Wir
müssen die dritte Art der Bedrohung genau
beschreiben können. Man muss einen neu-
en Begriff dafür finden.“ 

Solange es nicht möglich ist, die Macht
genau zu definieren, ist ihre Bewältigung
mit rechtsstaatlich präzisen Gesetzen nicht
drin. Und trotz jahrelanger internationaler
Expertenbemühungen gibt es ja bis heute
nicht einmal eine allgemeinverbindliche
Definition für „Terrorismus“.

Doch Schäuble ist schon weiter. Der
deutsche Polizeiminister plant, die Bun-
deswehr seines Kollegen Jung zu einer Art
Weltpolizei umzubauen. Dazu will er noch
eine Änderung im Militärartikel 87a des
Grundgesetzes: Die Aufgabe der deutschen
Soldaten soll danach weltweit nicht mehr
die „Verteidigung“ des Landes oder we-
nigstens die Verteidigung der Nato-Inter-
essen sein, sondern – alles.

„Außerhalb des Hoheitsgebiets der Bun-
desrepublik Deutschland dürfen die Streit-
kräfte, nach den Regeln des Völkerrechts,
auch zur Unterstützung der zuständigen
Bundesbehörden, eingesetzt werden.“ Bis-
her, so die Begründung in einem internen
Papier, sei „Konfliktverhütung und Kri-
senbewältigung einschließlich des Kampfes
gegen den internationalen Terrorismus“
nur – wie in Afghanistan – im Rahmen von
Nato-Missionen oder im Auftrag der Uno
möglich. Nach Schäubles Willen sollen
deutsche Soldaten gegen die Bedrohung
auch in „alleiniger nationaler Verantwor-
tung“ kämpfen.

Schäubles Federstrich im Grundgesetz
würde Skrupel beseitigen, denen das deut-
sche Militär seit seiner Wieder-Gründung
im Jahr 1955 unterlag. Die strikte Begren-
zung der bundesdeutschen Friedens-Streit-
macht auf die „Verteidigung“ des Landes
und des Nato-Bündnisgebietes gegen An-
griffe fremder Staaten war eine aus kata-
strophaler historischer Erfahrung aufge-
stellte Bedingung dafür, dass Deutsche je-
mals wieder Waffen in die Hand bekamen. 

Doch die Geschichte ist überholt. Längst
verfolgt die Nato weltweit Polizeiaufgaben.
In Afghanistan, im Kosovo, im Kongo, in
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Somalia, vor den Küsten des Libanon – die
Bundeswehr ist immer dabei. Nirgendwo
geht es um Kriege zwischen Staaten –
meist geht es gegen den weltweiten Terro-
rismus in seinen verschiedensten Ausprä-
gungen.

Die militärisch bewaffnete deutsche
Weltpolizei, die Schäuble einrichten will,
gibt es in Ansätzen schon. „Entgrenzt,
ohne zeitliche und örtliche Beschränkun-
gen“, sei das Wirken der Nato wie das
Wirken der Polizei, kritisiert aus dem In-
land der Polizeirechtsexperte und Staats-
rechtler Denninger. „Die Realität des welt-
weiten Bürgerkrieges“, so fordert der Köl-
ner Staatsrechtler und Rechtsphilosoph
Otto Depenheuer, müsse nun zu einer An-
passung der Verfassung führen – sonst dro-
he die „permanente Ausnahmelage“. 
Bundeswehrsoldaten in Afghanistan: Stets geht es gegen den weltweiten Terrorismus
Doch die Konsequenzen Depenheuers
über die Verankerung einer Dritten Spur
zwischen innen und außen, zwischen Krieg
und Frieden in einer terrorfesten Verfas-
sung lassen deutlich werden, dass es um
mehr als ein paar „Tornado“-Flüge am
Hindukusch geht: So, wie im Krieg Solda-
ten solidarisch mit dem Vaterland notfalls
ihr Leben als Opfer bringen, so müsse es
im Angesicht des nackten Terrors auch
außerhalb der Schlachtfelder sein. Ein
„Bürgeropfer“ verlangt der Staatsrechtler
– die im Grundgesetz verankerte Pflicht
eines jeden, im Kampf gegen Allahs Krie-
ger notfalls die Grundrechte, wenn nicht
das Leben fahren zu lassen. 

Dies ist die deutsche, die feinsinnige
Alternative zu Guantanamo. Die Verfas-
sung wird passend gemacht für den Krieg
gegen den Terror. Wolfgang Schäuble steht
nicht allein. Und der erfahrene Politiker
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weiß, dass der entschlossene Kampf für
Prävention gegen das Böse politisch nur 
zu gewinnen ist: Solange nichts passiert,
gilt genau dies als Ergebnis kluger Vor-
sorge. 

Wenn aber doch etwas passiert, werden
auch die entschlossensten Mahner und
Bremser beim Koalitionspartner SPD sich
ganz schnell daran erinnern, dass es ja der
Genosse Otto Schily war, der den Todes-
schuss auf Terrorflugzeuge im Luftsicher-
heitsgesetz erstmals festgeschrieben hat.
Dass es die rot-grüne Koalition war, die
Lauschangriffe und Rasterfahndung durch-
gesetzt hat. Dass es die SPD war, die der
Bundeswehr den Weg an den Hindukusch
geebnet hat. Spätestens dann werden Peter
Strucks Leute es machen wie der Kollege
Wiefelspütz: Mit vielen Fußnoten ausführ-
lich erklären, warum Wolfgang Schäuble
im Grunde recht hat. 

Wie kommt man da jemals wieder raus?
Solange der Krieg gegen den Terror währt,
so lange dreht sich die Eskalationsspirale
weiter. Genug ist nicht genug: Welcher
Politiker hätte schon den Mut zu sagen,
nun sei Schluss der Prävention, mehr Si-
cherheit sei nicht nötig? 

Verfassungsrichter können sich so etwas
leisten. Der Professor Hoffmann-Riem
warnt davor, den historischen Kompro-
miss mit Leviathan, also den Rechtsstaat,
aus lauter Angst fahren zu lassen. Er
ermutigt die Politik, „offen darüber zu
sprechen“, welches „Restrisiko“ um der
Freiheit der Bürger willen hingenommen
werden müsse. „Sicherheit“, so die Glei-
chung des Richters, sei „nie zum Null-
tarif“, sei nur auf Kosten von Freiheit zu
haben. 
d e r  s p i e g e l 2 8 / 2 0 0 7
Abseits vom Kriegsschauplatz Terroris-
mus ist das ganz alltäglich: Die „Freiheit 
als Verkehrsteilnehmer“, sagt Hoffmann-
Riem, „ist es uns offenbar wert, den
Wunsch nach Sicherheit nur begrenzt zu
verwirklichen.“ Beweis: Die Zahl der
Verkehrstoten in Deutschland pro Jahr sei
höher als die der „Terrorismusopfer welt-
weit in den letzten zehn Jahren“. Schnel-
le Autos werden trotzdem gebaut. Ein
„Restrisiko“ einer weit höheren Anzahl
von Toten nehme die Regierung mit Billi-
gung des Verfassungsgerichts ja auch beim
Betrieb von Atomkraftwerken in Kauf.

Sicherheit, so das Fazit, ist nicht der letz-
te Zweck des Staates, vielmehr die Siche-
rung der Freiheit seiner Bürger. Der welt-
weite Terrorismus hat deutlich gemacht,
dass der alte Wüstling Leviathan mit kon-

ventionellen Mitteln geradezu
machtlos ist – solange er sich
an die eigenen Verfassungs-
grundsätze halten will. Staats-
denker, Friedensforscher und
Völkerrechtsexperten sinnen
darum darüber nach, das
Ringen mit der unheimlichen
Macht höheren, supranatio-
nalen Instanzen anzuvertrau-
en – so, wie das Recht, Krie-
ge zu führen. Neben dem
Recht zum Krieg könnte auch
das Recht zum Kampf gegen
den Terror, so ein Vorschlag,
in der Charta der Vereinten
Nationen verankert werden. 

So, wie sich aus dem Zu-
sammenwirken einiger Staa-
ten in den Nürnberger Pro-
zessen das Völkerstrafrecht
entwickelt hat, so könnten die
am härtesten vom Terroris-
mus betroffenen Staaten ein
Völkerpolizeirecht initiieren –
mit Anti-Terror-Streitern, die
ebenso weltweit nach innen
und nach außen agieren wie
ihre Feinde, die Terroristen. 

Spurenelemente eines supranationalen
Völkerpolizeirechts finden sich bereits in
der Form der Anti-Terror-Sanktionen des
Uno-Sicherheitsrats gegen Terrorverdäch-
tige und terroristische Organisationen. Die-
se Ansätze ließen sich ausbauen, wären
dann aber – so verlangt es beispielsweise
der Völkerrechtler Kreß – „dringlichst aus
dem derzeit noch fast rechtsfreien Raum
herauszuholen“.

Das wäre eine Welt-Innenpolitik, in der
Politiker wie Wolfgang Schäuble das Kern-
stück ihrer Kompetenz an eine globale 
Instanz abgeben müssten. Mit der Idee,
sagt der Amtsinhaber, könne er sich schon
„anfreunden“. Es sei aber zu bezweifeln,
„ob so was jemals möglich ist“.

Doch er weiß genau: Was möglich ist, im
Krieg gegen den Terror, das zeigt sich nach
dem nächsten Terroranschlag.

Thomas Darnstädt
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